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Bundesdatenschutzgesetz – BDSG (1990-2003) 

Erster Abschnitt: Allgemeine und gemeinsame Bestimmungen 
§ 1 Zweck und Anwendungsbereich des Gesetzes 
(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er 
durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persön-
lichkeitsrecht beeinträchtigt wird. 
 

§ 6 Unabdingbare Rechte des Betroffenen 
(1) Die Rechte des Betroffenen auf Auskunft (§§ 19, 34) und auf Berichtigung, 
Löschung oder Sperrung (§§ 20, 35) können nicht durch Rechtsgeschäft ausge-
schlossen oder beschränkt werden. 
 

Dritter Abschnitt: Datenverarbeitung nicht-öffentlicher Stellen und öf-
fentlich-rechtlicher Wettbewerbsunternehmen 

Rechte des Betroffenen 
§ 33 Benachrichtigung des Betroffenen 
(1) Werden erstmals personenbezogene Daten für eigene Zwecke ohne 
Kenntnis des Betroffenen gespeichert, ist der Betroffene von der Speicherung, 
der Art der Daten, der Zweckbestimmung der Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung und der Identität der verantwortlichen Stelle zu benachrichtigen. 
 
§ 34 Auskunft an den Betroffenen 
(1) Der Betroffene kann Auskunft verlangen über  
1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf die 
Herkunft dieser Daten beziehen, 
2. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die Daten weitergegeben 
werden, und 
3. den Zweck der Speicherung.  
Er soll die Art der personenbezogenen Daten, über die Auskunft erteilt wer-
den soll, näher bezeichnen. 
[…] 
(3) Die Auskunft wird schriftlich erteilt, soweit nicht wegen der besonderen 
Umstände eine andere Form der Auskunftserteilung angemessen ist. 
 
§ 35 Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten 
(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. 
(2) Personenbezogene Daten können […] jederzeit gelöscht werden. 
[…] 


